
 

 Nr.: 
 
 
 

  
Schülerin / Schüler: __________________________________ Klasse: _____ 
 

  Krankmeldung / 
      Meldung nach § 39 RSO1 

    Antrag auf 
      Unterrichtsbefreiung2 

      
am/von _________ 20 __, ______ Uhr   am/von _________ 20 __, ______ Uhr 
    
bis        _________ 20 __, ______ Uhr   bis         _________ 20 __, ______ Uhr 
 
Grund: _____________________________________________________________ 
  
_____________________  _________________________________________ 

Ort, Datum  Unterschrift eines Erziehungsberechtigten / des volljährigen Schülers 
    
genehmigt: _________________________  _________________________ 

 Klassenleiter / Klassenleiterin  Schulleitung 
     
Anm. zu 1 Ist eine Schülerin oder ein Schüler aus zwingenden Gründen verhindert, am Unterricht oder an einer sonstigen verbindlichen 

Schulveranstaltung teilzunehmen, so ist die Schule unverzüglich unter Angabe des Grundes zu verständigen. Im Fall 
fernmündlicher Verständigung ist die schriftliche Mitteilung innerhalb von zwei Tagen nachzureichen. (§39 Abs. 2 RSO) 

Anm. zu 2 Unterrichtsbefreiungen können nur in begründeten Ausnahmefällen gewährt werden. Der Antrag muss mindestens zwei Schultage 
vorher gestellt werden. 
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